
 

 

INFORMATIONSBLATT FÜR PAUSCHALREISEVERTRÄGE 2022 
Angaben nach § 651a BGB/Anlage 11 zu Artikel 250 §2 Absatz 1 

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der 
Richtlinie (EU) 2015/2302. Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. 
Das Unternehmen pedelon GmbH, Max-Planck-Str. 3, 81675 München trägt die volle Verantwortung für die 
ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. 2021 Durch die Fälligkeit des Reisepreises erst nach 
Beendigung der Pauschalreise und des Ausschlusses von Transportleistungen zur Start- und von der Zieldestination 
greift für die pedelon GmbH eine Ausnahmeregelung bezüglich der gesetzlich vorgeschriebenen 
Insolvenzversicherung: Der sogenannte „Sicherungsschein“, der bereits bezahlte, wegen einer Insolvenz des 
Reiseveranstalters aber nicht erfüllte Verpflichtungen abdeckt, entfällt. 

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302  

• Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des 
Pauschalreisevertrags. 

• Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag 
inbegriffenen Reiseleistungen. 

• Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich 
mit dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können. 

• Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen mit 
zusätzlichen Kosten – auf eine andere Person übertragen. 

• Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel 
Treibstoffpreise) gestiegen sind, wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist und in jedem Fall bis 
spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise erfolgt. Wenn die Preiserhöhung 8 % des 
Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein 
Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine 
Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern. 

• Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine 
volle Erstattung aller ggf. geleisteten Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der 
Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. 

• Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne 
Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, wenn – z.B. wegen der COVID-Pandemie – eine 
offizielle Reisewarnung des Auswärtigen Amts vorliegt bzw. ausdrücklich vor nicht notwendigen 
touristischen Reisen gewarnt wird oder wenn beispielsweise am Bestimmungsort schwerwiegende 
Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen. 

• Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen 
und vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten. 

• Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht 
vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen 
ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag 
zurücktreten, wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche 
Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter 
es versäumt, Abhilfe zu schaffen. 

• Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen 
nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden. 

• Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet. 


